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§ 3 K-BauV Grundstück
 K-BauV - Kärntner Bauvorschriften- K-BV

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.11.2022

Gebäude und sonstige bauliche Anlagen dürfen nicht auf Grundstücken errichtet werden, die sich im Hinblick auf die

Bodenbescha enheit, die Grundwasserverhältnisse oder wegen einer Gefährdung durch Hochwässer, Lawinen,

Steinschlag oder wegen ähnlicher Gefahren für eine Bebauung nicht eignen; dies gilt insofern nicht, als diese Gefahren

durch geeignete Maßnahmen abgewendet werden oder keine Gefährdung von Menschen eintritt oder wenn es sich

um bauliche Anlagen zur Abwehr oder Verringerung von Gefahren handelt.
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